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Erklärung Gesellschaft - Aufnahmegesuch

(Auszustellen auf die Gesellschaft)

	Firma:
	     

	Adresse:
	     

	
	     


Hiermit wird erklärt, dass die Gesellschaft

· in kein laufendes oder abgeschlossenes Strafverfahren, welches mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zusammenhängt
, 

· in kein laufendes oder abgeschlossenes Verwaltungsverfahren, welches mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zusammenhängt
,

· in kein laufendes oder abgeschlossenes Verwaltungsstrafverfahren oder Verwaltungsverfahren der Kontrollstelle/FINMA/sonstiger Bundesbehörden auf Entzug einer Bewilligung, Anerkennung, Zulassung oder Registrierung
,

· in kein laufendes oder abgeschlossenes Sanktions- oder Ausschlussverfahren einer Selbstregulierungsorganisation nach GwG oder einer Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung 

verwickelt ist bzw. verwickelt war. Die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen der Gesellschaft verpflichten sich, nachträgliche Änderungen zu melden. Eine Meldung hat dabei innert 10 Arbeitstagen seit Kenntnisnahme der Eröffnung eines der genannten Verfahren gegen die Gesellschaft zu erfolgen
.

	
	
	Firma:

	
	
	     

	Ort/Datum:
	
	Rechtsgültige Unterschrift(en):

	     
	
	


� Dazu zählen insbesondere Verfahren betreffend die nachfolgenden Artikel: Art. 137 bis Art. 172ter StGB, Art. 251 bis 255 StGB, Art. 260ter - quinquies StGB sowie Art. 303 bis 330 StGB. Es handelt sich nicht um eine abschliessende Aufzählung. In Zweifelsfällen ist das Mitglied gehalten, sich mit dem VQF in Verbindung zu setzen, um die Mitteilungspflicht abzuklären und damit seinen Mitteilungspflichten gegenüber dem VQF nachzukommen.


� Dazu zählen insbesondere bei Anwälten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde über Rechtsanwälte.


� Dazu zählen insbesondere Verfahren betreffend GwG, BankG, BEHG, KAG und RAG.


� Ein Strafverfahren gilt dabei ab Einleitung des Ermittlungsverfahrens (wenn durchgeführt) bzw. sonst ab Einleitung des Untersuchungsverfahrens als eröffnet und damit als laufendes Strafverfahren. Welche Behörden für diese Verfahren in den einzelnen Kantonen oder im Ausland zuständig sind, ist den kantonalen bzw. ausländischen Gesetzgebungen zu entnehmen. Bei Unsicherheit wird dem Mitglied geraten, den VQF zu konsultieren, um eine Verletzung der Mitteilungspflichten auszuschliessen.
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